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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1958

Norm

GmbHG §4 Abs1 Z4

Rechtssatz

Bei vollständiger Einzahlung der Stammeinlagen durch den Gesellschafter muß in der Neufassung des

Gesellschaftsvertrages lediglich die Höhe des Stammkapitals aufgenommen werden, nicht aber die Namen der

Gesellschafter und der von ihnen geleisteten Stammeinlagen.
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